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Autobahn neben dem Schlafzimmer Autobahn neben dem Schlafzimmer 

Ein deutsches Ehepaar hatte auf Teneriffa für zwei Wochen eine "Junior-Suite" gebucht. Im 
Katalog war hierzu folgender Hinweis abgedruckt: "Lärmbeeinträchtigung bei den zur Straße 
gelegenen Zimmern". Macht nichts, dachten sich die beiden. In der Nacht werden wir schon 
ausreichend Ruhe finden. Doch weit gefehlt!  Denn nur 150 Meter vom Schlafzimmer ihrer Suite 
entfernt, rauschte die Autobahn vorbei. Insgesamt war der Lärm auch bei geschlossenen 
Fenstern so infernalisch, dass auch nach Richtermeinung an erholsame Nachtruhe nicht zu 
denken war. Im ruhiger gelegenen Wohnzimmer gab es keine Schlafmöglichkeit. Und für den 
Umzug in ein anderes Hotel verlangte der Reiseveranstalter einen satten Aufpreis. 
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Den wollten die erbosten Urlauber jedoch nicht  zahlen. Sie kündigten die Reise, flogen bereits 
nach fünf Tagen wieder nach Hause. Vor Gericht verlangten sie den vollen Reisepreis zurück, 
zusätzlich Schadensersatz wegen ""nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit'. Beides gestanden 
ihnen die Richter zu. Begründung: Der Hinweis im Katalog sei "verharmlosend“ gewesen, der 
nächtliche Lärmpegel somit ein schwerer Reisemangel. 
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Question 15a 

Bitte lesen Sie den Text und bezeichnen Sie die Aussagen mit R (richtig), F 
(falsch) oder N (nicht im Text). 

 R F N 

1 Das Ehepaar wollte zwei Wochen Urlaub machen.    

2 Das Ehepaar hat ein Hotelzimmer mit Vollpension gebucht.    

3 Sie haben ein Auto gemietet.    

4 Der Reisekatalog hat über möglichen Lärm informiert.    

5 Vor dem Schlafzimmerfenster war eine kleine Straße.    

6 Bei geschlossenen Fenstern war es viel ruhiger.    

7 Man konnte im Wohnzimmer der Suite nicht schlafen.    

8 Das Hotel hat dem Ehepaar ein besseres Zimmer zum gleichen Preis 
angeboten. 

   

9 Das Ehepaar war oft am Strand.    

10 Der Richter hat dem Ehepaar Recht gegeben und sie haben Geld 
bekommen. 

   

Question 15b 

Bitte füllen Sie die Lücken textgemäß aus. 

Das Ehepaar wollte auf (1) _____________________________________  Urlaub machen. Der 

(2)  __________________________  informierte über (3) ______________________  von der 

Straße. Die (4) ___________________________ lag (5) ______  vom Schlafzimmer entfernt. 

Der (6) ___________________________________________ war auch der Meinung, dass man 

nicht schlafen konnte. Ein (7) _____________________________  in ein anderes Hotel war zu 

(8) ____________________________  Das Ehepaar (9) ______________  früher als geplant 

nach Hause und verlangte (10) ___________________________________________________ 
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